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Betriebspflicht 

§ 47. Mit der Erteilung der Genehmigung gemäß § 43 ist ein Netzbetreiber verpflichtet, die von ihm 
betriebenen Netze in vollem Umfang zu betreiben. Betriebsunterbrechungen, Betriebseinschränkungen 
und die Einstellung des Betriebes sind dem Marktgebietsmanager, dem Verteilergebietsmanager, der 
Verrechnungsstelle für Transaktionen und Preisbildung und der Regulierungsbehörde anzuzeigen. Im 
Falle der beabsichtigten Einstellung des Betriebes eines Netzes ist dies auch der Bundesministerin für 
Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie und der Regulierungsbehörde drei 
Monate vor der in Aussicht genommenen Einstellung nach Maßgabe des jeweiligen Sachverhaltes vorab 
anzuzeigen und im Internet zu veröffentlichen. 
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